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WAS DU ZU SOFT IP WISSEN MUSST

SET UP – MARKE, DESIGN, 
URHEBERRECHT



ÜBERBLICK MARKEN, DESIGNS, WERKE

Marke Design Werk (Urheberrecht)

Alle Zeichen, die geeignet sind, 

Waren oder Dienstleistungen 

eines Unternehmens von 

denjenigen anderer 

Unternehmen zu 

unterscheiden.

 Herkunftsfunktion

Zweidimensionale oder 

dreidimensionale 

Erscheinungsform eines 

ganzen Erzeugnisses oder 

eines Teils davon, das neu ist 

und Eigenart hat.

 Fast jeder industrielle oder 

handwerkliche Gegenstand

Persönliche geistige 

Schöpfungen 



MARKEN

Coca-Cola

Wörter, Buchstaben, Zahlen

Bildmarken

Wort-/Bildmarken

Positionsmarke

Farbmarke

3-D-Marke



MARKENBewegungsmarken

The future is exciting. Ready?

Hörmarken

Hologrammarken



DESIGNS

Logos Produktverpackungen

Erzeugnisse/Teile

Aufmachungen

Computersymbole

Webdesign



WERKE

Sprachwerke, Schriftwerke, 

Reden, Computerprogramme

Werke der Musik

Pantomimische Werke,

Werke der Tanzkunst

Werke der bildenden Künste, Baukunst,

angewandte Kunst

Lichtbildwerke

Filmwerke

Darstellungen wissenschaftlicher/

technischer Art



WAS IST WAS?

Marke Design Werk (Urheberrecht)

TESLA



TAKE AWAYS

Marke Design Werk (UrheberR)

Begriff Zeichen mit 

Unterscheidungskraft

Neue Erscheinungsform mit 

Eigenart

Persönliche geistige Schöpfung

Entstehung Eintragung* Eintragung* Mit Schaffung des Werkes

Reichweite nur im eingetragenen Land bzw. 

in der EU*

nur im eingetragenen Land bzw. 

in der EU*

weltweit

Dauer 10 Jahre ab Eintragung 

(verlängerbar)*

5 Jahre ab Eintragung 

(verlängerbar, max. 25 J.)*

70 Jahre nach Tod des 

Urhebers

Stolperfalle(n) • keine Markenrecherche im 

Vorfeld

• keine hinreichende 

Benutzung

• beschreibende Marke

• keine Marktbeobachtung

• keine Recherche im Vorfeld

• zu frühe Offenbarung

• keine Marktbeobachtung

• zu sorgloser Umgang mit 

fremden Inhalten

• keine Rechterecherche/

-einholung

Kosten für Entstehung • DE: ab € 290,00

• EU: ab € 850,00

• DE: ab € 60,00

• EU: ab € 350,00

• Keine

*) = gilt so nicht für nicht eingetragene Marken bzw. Geschmacksmuster



VERTEIDIGUNG, 
DURCHSETZUNG, TIPPS



TIPPS

• Schutzrechte überlappen

1. Marke/Design

2. Marke/Urheberrecht

3. Design/Urheberrecht

• Strategie im Hinblick auf bestmöglichen Schutz

1. Schutzdauer

2. Stärke des Schutzrechts



RECHTSDURCHSETZUNG, VERTEIDIGUNG

• Durchsetzung

1. Abmahnung  Unterlassungserklärung

2. Einstweilige Verfügung

3. Ordentliches Gerichtsverfahren

• Verteidigung

1. Reaktion auf Abmahnung

2. Schutzschrift

3. Negative Feststellungsklage

4. Nichtigkeitsantrag



GRÜNDUNG
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Zahlen zu Gründungen in Deutschland 

547.000 Gründungen (insgesamt) im Jahre 2018 

Quellen: KfW-Gründungsmonitor 2019, KfW Start-up-Report 2019 

70.000 Start up Gründungen im Jahre 2018 

+16,67% Start up Gründungen im Vergleich zu Vorjahr

Anzahl an Startups nimmt jährlich zu  

mailto:info@lawup.de
http://www.lawup.de


+49 (0)152 345 83 946 info@lawup.de  www.lawup.de  

Zahlen zu Gründungen in Deutschland 

Quellen: KfW-Gründungsmonitor 2019, KfW Start-up-Report 2019 

1/4 verwendet externe Mittel von Kapitalgebern 

30% scheitern und beenden Gründung im Laufe von drei GJ 

46%  gründen, weil sie eine Geschäftsidee realisieren wollen 

Nicht alle Startups schaffen es langfristig

mailto:info@lawup.de
http://www.lawup.de


+49 (0)152 345 83 946 info@lawup.de  www.lawup.de  

30% „Rest“

30% bekommen keine Finanzierung aufgrund anfänglicher Fehler

30% zu schnelles Wachstum - Fehler wachsen mit

mailto:info@lawup.de
http://www.lawup.de
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Satzung vs. Musterprotokoll

Probleme bei der Gründung

• Wie viele Gründer
• Regelung zur Geschäftsführung und Geschäftsordnung
• Kündigung
• Abfindung
• Tag-Along / Drag-Along
• Einziehung von Gesellschafteranteilen
• Weitere Regelungen
• Deutsch / Englisch

Es empfiehlt sich die Satzung vorab auf die Bedürfnisse und Ziele der Gesellschaft anzupassen,
um spätere Kosten und aufwendige Satzungsänderungen zu vermeiden.
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Regelungen im Gesellschaftervertrag

Probleme bei der Gründung

„Satzung - Articles of Association“

50 % 50 %

• Backen
• Zutaten kaufen

• „Gemeinsam Essen“ oder mit Wem?
• Jeder seinen Teil allein essen?

• Bewertung
• Kündigung

mailto:info@lawup.de
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Regelungen im Gesellschaftervertrag

Probleme bei der Gründung

„Satzung - Articles of Association“

50 % 50 %

• Vorkaufsrecht
• Mitverkaufsrecht

• Bewertung
• Verteilung

• Einziehung
• Bewertung
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Kapital und Gründungsaufwand

Probleme bei der Gründung

• Kapitalbedarf
• Gründungsaufwand
• Bilanziere Aspekte
• Unterbilanzhaftung
• Gesellschafterdarlehn

Es empfiehlt sich das Gründungskapital vorab auf die Bedürfnisse und Ziele der Gesellschaft bis zur ersten 
Finanzierung anzupassen, um Haftungsfälle oder Insolvenz zu vermeiden.

Unternehmensgegenstand

• Wirtschaftliche Neugründung
• Satzungsänderungen
• Umsatzsteuer

Es empfiehlt sich den Unternehmensgegenstand vorab auf sämtliche Ziele der Gesellschaft und weit zu 
formulieren, um spätere wirtschaftliche Probleme zu vermeiden.
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Probleme bei der Gründung

• Kapitalverteilung
• Wer ist Gesellschafter
• Welche Rechte werden eingeräumt
• Beteiligungsvertrag
• Gesellschaftervertrag

Co-Founder, Investoren und Beteiligungen

Es empfiehlt sich das Beteiligungsverhältnis und die Rechtsstellung der Gesellschafter untereinander 
strategisch und mit Blick auf weitere Finanzierungen und Exit festzulegen um Konflikte mit pot. Investoren und 
Käufern zu vermeiden.

Sicherung und Bindung

• Vesting
• SHA / IA
• ESOP
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Bedarf an rechtlicher Unterstützung und 
Beratung erhöht die Erfolgschancen 

Bereits mit der ersten Start-up Idee empfiehlt es sich sich mit den zentralen Frage rund um den Schutz des 
geistigen Eigentums zu befassen.  

Aber auch Antworten auf Fragen rund um die Gründung selbst, die notwendigen Verträge mit Mitgründern 
oder Mitarbeitern und die Finanzierung fürs weitere Wachstum sollten nicht auf der Strecke bleiben. 

Beratungsbedarf ergibt sich in folgenden Bereichen: 
• Rechtsform des Unternehmens
• Gewerbeanmeldung und -genehmigung
• Beratung zu Risikokapital und Gestaltung von Beteiligungsverträgen
• Vertragsrecht, Abnehmer-, Lieferanten-, Lizenz-, Miet-, Pacht-, Bauverträge
• Rechtssicherheit beim Online-Geschäft
• Laufende Gesellschaftsrechtliche Beratung sowie Steuerliche Aspekte
• Datenschutz

Aufgrund der Verzweigung verschiedener Rechtsgebiete empfiehlt sich hier die Wahl einer Kanzlei mit 
entsprechender Expertise und Kompetenz

Beratungsbedarf

mailto:info@lawup.de
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NICHT VERPASSEN –

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE: 

16. JULI: START UP - TECHNOLOGIESCHUTZ, PATENTE

& VERTRÄGE

30. JULI: BOOST UP - MARKT, WETTBEWERB

& MITARBEITER

3. SEPT.: GROWN UP - SCHUTZ VON GESCHÄFTS-

GEHEIMNISSEN & FINANZIERUNG

17. SEPT.: WRAP UP - WEBSITE, DATENSCHUTZ & EXIT



VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT!

RÜCKFRAGEN? SCHREIBEN SIE UNS:

EVENTS.MUNICH@GOWLINGWLG.COM


